
WIENERRATHAUSKORRESPONDEIZ
Ng 259Wien Montag 12 .Juli 1915 abends

Verkaufdes StückwurstzeugesnachGewicht .In jüngsterZeit
nehmendieBewschwerdenderBevölkerungüberGewichtsvermin¬
derung bei gleichzeitiger Preissteigerung desStückwurstzeuges
(Knackwürste ,Frankfurter ,Augsburgerusw . )stets zu .DerMagi¬
strat hat daher ,umden Konsumentenundder Marktbehördeden
Einblick in die Preisbewegungauchbei diesemLebensmittelzu
erleichtern ,angeordnet ,daßin Wienvom16 . . M.anStückwurst-¬
zeug in nicht zubereitetem Zustande ( also nicht gekocht ,nicht

gebraten. dgl . )nurmehrnachGewichtverkauftwerdendarf
unddemKäuferzugewogenwerdenmuß ;als Gewichtseinheitwurde
1 Dekagrammvorgeschrieben ,sodaßdie in Betrachtkommenden
Gewerbetreibendenin demvon ihnen nach der Gewerbeordnungzu

führendenPreistarife denPreis für 1 Dekagrammangebenundnach
diesem Einheitspreise verkaufen müssen .Bei diesem Anlasse

wurdendie betreffendenGewerbegenossenschaftenaufgefordert ,
ihre Mitglieder davon in Kenntnis zu setzen ,daß sie in dem
vorgeschriebenenPreistarife auchdie Preisefür dieübrigen,
inWienüblichenWurstgattungenwieExtrawurst ,Pariser ,Braunsch
schweigerusw.zuverzeichnenhaben.

NachderKundmachungvom25 .Jänner1905ist derVerkaufs-¬
preis für Gegenstände,welchezurBefriedigungdestäglichen
Lebensunterhaltes dienen ,in einer für jedermann leicht sicht¬

barenWeisewo,immermöglich ,an denAußenwänden.Türenoder
Fenstern der Geschäftsräumlichkeitenanzubringen .
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